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R E I S E A N M E L D U N G

Bitte vollständig ausgefüllt zurücksenden an: 
Telefax: (02238) 929890, telefonische Rückfragen: (02238) 929888 oder ausreichend frankiert per Post an:

rm-reiseteam GmbH
Windmühlenstraße 47
50129 Bergheim

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Tour des rm-reiseteams an: 
(Entsprechendes bitte ankreuzen)

O USA: Südwesten Reisetermin: ______________________________________

O USA: Südwesten und Rockies Reisetermin: ______________________________________

O USA: Wyoming und Black Hills Reisetermin: ______________________________________

O USA: West-Virginia und Südstaaten Reisetermin: ______________________________________

O USA: Kalifornien Reisetermin: ______________________________________

O USA: Arizona Reisetermin: ______________________________________

O USA: Highway 1 & Nordwesten Reisetermin: ______________________________________

O USA: Route 66 Reisetermin: ______________________________________

O Kanada Reisetermin: ______________________________________

Motorräder für die obigen USA-Reisen und Kanada:
- bitte nennen Sie eine 1. und 2. Alternative, sollte das gewünschte Motorrad nicht zur Verfügung stehen.
O H.-D. Sportster 883 O Honda VT 750
O H.-D. Fat Boy O H.-D. Heritage Softail O H.-D. E-Glide Classic O H.-D. Dyna Wide Glide
auf Anfrage: O BMW R 1200 GS                                     O BMW R 1200 RT O Honda Goldwing

O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)

O für Neuseeland Reisetermin: ______________________________________
O BMW F 650 GS O Suzuki SV 650 O Suzuki GSF 1200 Bandit O Honda VT 750 / 1100 C 
O BMW F 650 GS/2 O BMW R 1200 R O Honda Pan European O Suzuki DL 1000 V-Strom
O BMW R 1200 RT O BMW R 1200 GS
O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)

O für Australien/Tasmanien Reisetermin: ______________________________________
O BMW F 650 GS O BMW R 1200 GS weitere Motorräder auf Anfrage
O für Australien/Westküste Reisetermin: ______________________________________
O BMW F 650 GS Dakar O Suzuki DR 650 O BMW F 800 GS O BMW R 1200 GS
O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)

O für Südafrika Reisetermin: ______________________________________
O BMW F 650 GS/2 O BMW R 800 GS O BMW R 1200 GS O BMW R 1200 GS Adventure
O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist

O für Sardinien Reisetermin: ______________________________________
O Yamaha XT 660 O Honda Transalp O KTM 690 SMR 
O BMW F 650 GS/2 O BMW R 1200 GS
O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)
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O Mallorca / Mallorca Weekend / Mallorca Finka Reisetermin: ______________________________________
O Fahrer(in) O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)
O Preisklasse 1 / z.B. Yamaha DT 125, Yamaha 250
O Preisklasse 2 / Yamaha XT 600/660
O Preisklasse 3 / z.B. Honda Transalp 600, Yamaha Fazer 600, Suzuki V-Strom 650, BMW F 650 GS
O Preisklasse 4 / BWM R 1200 GS (mit ABS) 

O Alpen 1 O Alpen 2 O Seealpen O Schweiz O Dt. Alleenstraße
O Umbrien & Toskana O Umbrien O Kroatien/Dalmatien O Kroatien/Istrien
O Nordkap O Norwegen O Elsass O Ardennen

Reisetermin: _____________________________ O Motorradtyp und amtl. Kennzeichen: _____________________________
O Fahrer(in) O Beifahrer(in) (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)          

Zimmerkategorie 
O Doppelzimmer (nur bei Anmeldung mit 2 Personen möglich)
O 1/2 Doppelzimmer (falls keine Reservierung für eine/n Zimmerpartner/in eingeht, wird automatisch ein Einzelzimmer  gebucht; 

es gilt dann auch der Preis für das Einzelzimmer)     
O Einzelzimmer          

O Anschlussflug (im Preis inklusive bei Reisen mit Lufthansa)
bzw. Abflughafen für Mallorca und Sardinien (Buchung nach Preisrücksprache)
O Augsburg     O Berlin     O Bremen     O Dortmund    O Dresden    O Düsseldorf   O Frankfurt O Hamburg       O Hannover
O Kiel O Köln    O Leipzig      O München O Nürnberg O Münster      O Paderborn O Stuttgart
O Salzburg*) O Wien*)  O Zürich*)    O Lufthansa-ICE ab Köln O Lufthansa-ICE ab Stuttgart
*) mit Aufpreis als Anschlussflug mit Lufthansa

O Abflughafen für Emirates inkl. Rail & Fly O Düsseldorf O Frankfurt O Hamburg O München
O Anschlussflug bzw. Rail & Fly-Ticket bei South African Airways (Aufpreis von 50 Euro)
O Business-Class (Aufpreis entsprechend der gebuchten Reise)

O Autoreisezug O Hinfahrt O Rückfahrt O Liegewagenplatz   O Liegewagenabteil   O Schlafwagenabteil
O Berlin O Düsseldorf  O Lörrach O München O Hamburg    O Neu Isenburg          O Hildesheim
O Avignon O Bozen  O Narbonne O Verona O Villach   

O Komplettschutz-Versicherungs-Paket (Aufpreis entsprechend der gebuchten Reise; Leistungen auf Seite 64 beschrieben)
O mit 20 Prozent Selbstbehalt O ohne Selbstbehalt

Name, Vorname Geb.datum T-Shirt-Größe (S, M, L, XL, XXL)

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort

Tel.-Nr. tagsüber Tel.-Nr. abends

Führerschein-Nr. (Klasse A!) – nur bei Mietmotorrädern Reisepass-Nr.(nur bei Fernreisen)

Ausstellungsdatum/-ort des Passes

Name Sozia Geb.-Datum T-Shirt-Größe (S, M, L, XL, XXL)

Ort, Datum, Unterschrift E-Mail-Adresse

Als Unterzeichner der Reiseanmeldung hafte ich für die Vertragserfüllung aller in der Reiseanmeldung aufgeführten Teilnehmer. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des
Veranstalters, die durch die Unterschrift anerkannt werden.                                            
O Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse mit Telefon-Nummer zwecks gemeinsamer Anreise freigegeben wird.  

Vielen Dank für Ihre Buchung! 
Bitte sagen Sie uns noch, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind:
O REISEMOTORRAD     O Internet     O Messe (welche?)_______________ O Freunde/Kollegen    O Sonstiges __________________
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R E I S E A N M E L D U N G

Zum Motocross der Nationen 2010 in Lakewood bei Denver/Colorado 23. bis 28. 9. 2010

Zimmerkategorie 
O Doppelzimmer (nur bei Anmeldung mit 2 Personen möglich)
O 1/2 Doppelzimmer (falls keine Reservierung für eine/n Zimmerpartner/in eingeht, wird automatisch ein Einzelzimmer  gebucht; 

es gilt dann auch der Preis für das Einzelzimmer)     
O Einzelzimmer   
O Tagesausflug am 24. September entsprechend Beschreibung (optional - Aufpreis 65 Euro)
O Paddock-Karten für den 25.+26. September (optional  - Aufpreis 45 Euro)    

O Komplettschutz-Versicherungs-Paket (optional gegen Aufpreis) 
O mit 20 Prozent Selbstbehalt - 30 Euro O ohne Selbstbehalt - 40 Euro

O Anschlussprogramm Motorradreise Rocky Mountains (optional)
O Fahrer/in O Beifahrer/in (nur buchbar, wenn Fahrer dazu gebucht ist)

Miet-Motorrad
O Heritage Softail    O E-Glide Classic     O Road King     O Fat Boy   O weitere HD-Modelle auf Anfrage .....................................
O BMW R 1200 RT    O BMW R 1200 GS   O Honda Gold Wing 

Zimmerkategorie 
O Doppelzimmer (nur bei Anmeldung mit 2 Personen möglich)
O 1/2 Doppelzimmer (falls keine Reservierung für eine/n Zimmerpartner/in eingeht, wird automatisch ein Einzelzimmer  gebucht; 

es gilt dann auch der Preis für das Einzelzimmer)     
O Einzelzimmer          

O Komplettschutz-Versicherungs-Paket inklusive Verlängerung (optional gegen Aufpreis) 
O mit 20 Prozent Selbstbehalt - 90 Euro O ohne Selbstbehalt - 115 Euro

O Anschlussflug (im Preis inklusive)
O Augsburg     O Berlin      O Bremen   O Dresden    O Düsseldorf   O Frankfurt     O Hamburg       
O Hannover O Leipzig      O München    O Nürnberg O Münster       O Stuttgart
O Salzburg**) O Wien**) O Zürich**) O Lufthansa-ICE ab Köln O Lufthansa-ICE ab Stuttgart
*) Aufpreis 180 Euro 

Name, Vorname Geb.datum T-Shirt-Größe (S, M, L, XL, XXL)

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort

Tel.-Nr. tagsüber Tel.-Nr. abends

Führerschein-Nr. (Klasse A!) – nur bei Anschlussprogramm Reisepass-Nr

Ausstellungsdatum/-ort des Passes

Name Begleitperson/Sozia Geb.-Datum T-Shirt-Größe (S, M, L, XL, XXL)

Ort, Datum, Unterschrift E-Mail-Adresse

Als Unterzeichner der Reiseanmeldung hafte ich für die Vertragserfüllung aller in der Reiseanmeldung aufgeführten Teilnehmer. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des
Veranstalters, die durch die Unterschrift anerkannt werden.                                            

O Ich möchte zukünftig Ihren Newsletter erhalten! 

Vielen Dank für Ihre Buchung! 
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Bitte beachten Sie die folgenden 
Bedingungen, die Sie mit Ihrer  Buchung 
anerkennen.

1. Abschluss des Reisevertrages

1.1. Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch
Sie auch für alle in der Anmeldung aufgeführ-
ten Reiseteilnehmer, für deren
Vertragsverpflichtungen Sie wie für Ihre
eigenen Verpflichtungen einstehen, sofern Sie
eine dahingehende Verpflichtung ausdrücklich
übernommen haben.
1.3. Der Vertrag kommt mit unserer An-
nahme, die keiner bestimmten Form bedarf,
zustande. Bei Vertragsabschluss oder un -
mittelbar danach erhalten Sie von uns eine
schriftliche Reisebestätigung.

2. Bezahlung

2.1. Bei Vertragsabschluss ist von Ihnen
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises,
höchstens jedoch von 260 Euro zu leisten. Die
Restzahlung des Reisepreises wird 
21 Tage vor Reisebeginn fällig, d.h., sie muss
spätestens zu diesem Zeitpunkt ohne noch -
malige Zahlungsaufforderung auf unserem
Konto eingegangen sein. Die Aushändigung der
Reiseunterlagen erfolgt dann umgehend.
2.2. Sie erhalten vor der Anzahlung einen
Sicherungsschein im Sinne des § 651 k 
Abs. 3 BGB ausgehändigt. Ohne diesen
Sicherungsschein sind Sie nicht verpflichtet,
Zahlungen zu leisten.
2.3. Bei Nichtzahlung sind wir zur Aushän-
digung der Unterlagen nicht verpflichtet; wir
können Ihnen in diesem Fall eine Nachfrist set-
zen. Haben Sie auch innerhalb dieser Nachfrist
nicht bezahlt, können wir vom  Reisevertrag zu-
rücktreten oder Schaden ersatz wegen Nichter-
füllung verlangen.
2.4. Rücktrittsentgelte sind sofort fällig.

3. Leistungen / Preise

3.1. Für die vertraglichen Leistungen gelten
die Beschreibungen, Abbildungen und Preisan-
gaben in unserem für den Reisezeitraum gülti-
gen Prospekt. Diese sind für uns bindend. Wir
behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus
sachlich berechtigten, erheblichen und nicht
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsab-
schluss eine Änderung der Prospektangaben
zu erklären, über die wir Sie vor  Buchung
selbstverständlich informieren werden. Ein Ver-
tragsabschluss unter Bedingungen Ihrerseits
ist nicht möglich.
Auch behalten wir uns vor, die ausgeschriebe-
nen und mit der Buchung bestätigten Preise im
Fall der Erhöhung der Beförderungskosten
oder der Flughafengebühren wie folgt zu än-
dern:
Erhöhen sich die Beförderungskosten, insbe-
sondere die Treibstoffkosten oder werden die
bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben wie die Flughafengebühren erhöht,
können wir den Reisepreis um den entspre-
chend, anteiligen Betrag heraufsetzen.

4. Leistungsänderungen

4.1. Änderungen oder Abweichungen ein-
zelner Reiseleistungen von dem vereinbarten
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und von uns nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden,
sind nur möglich, sofern sie nicht erheblich
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten
Reise nicht beeinträchtigen.
4.2. Wir werden Sie über Leistungsänderun-
gen oder -abweichungen unverzüglich in
Kenntnis setzen. Gegebenenfalls bieten wir
Ihnen eine kostenlose Umbuchung oder  einen
kostenlosen Rücktritt an.
4.3. Von der Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung werden wir Sie unverzüglich, spä-
testens jedoch 20 Tage vor Reiseantritt 
in Kenntnis setzen. In diesem Fall sind Sie
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer
gleichwertigen Reise zu verlangen, sofern wir
in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für Sie aus unserem Angebot anzubieten.
Sie müssen diese Rechte  unverzüglich nach un-
serer Erklärung über die Änderung der Reise-
leistung uns gegen über geltend machen.

5. Mindestteilnehmerzahl

Ist bei der Reiseausschreibung in unserem Pro-
spekt eine Mindestteilnehmerzahl vorgesehen,
können wir bei deren Nichterreichung bis 4
Wochen vor dem bestätigten Abreisetermin
von dem Vertrag zurück-
treten. Wir werden Sie in jedem Fall unverzüg-
lich nach Eintritt der Voraussetzung für die
Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kennt-
nis setzen, Ihnen die Rücktrittserklärung un-
verzüglich zuleiten sowie den eingezahlten
Reisepreis unverzüglich erstatten.

6. Rücktritt durch den Kunden, Umbu-
chung, Ersatzpersonen 

6.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn
von der Buchung zurücktreten. Wir empfehlen
Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären und
dabei zu berücksichtigen, dass eine Bearbei-
tung nur werktags innerhalb der unter Ziffer
9.2 genannten Geschäftszeiten möglich ist.
Maßgebend für die Stornofrist ist der Termin
der erstgebuchten Leistung.
6.2. Treten Sie vom Reisevertrag zurück,
können wir eine angemessene Entschädigung
konkret berechnen oder gemäß §651 I BGB laut
folgender Aufstellung verlangen. Sie haben
auch die Möglichkeit, uns einen eventuel gerin-
geren Schaden nachzuweisen.
6.3. Storno-Entgelt. Die Entschädigung
beträgt:

bis 100 Tage
vor Reiseantritt   50 Euro pro Person;

ab 99. Tag
vor Reiseantritt   10% des Reisepreises;

ab  69. Tag
vor Reiseantritt   20% des Reisepreises;

ab  49. Tag
vor Reiseantritt   40% des Reisepreises;

ab  29. Tag
vor Reiseantritt   70% des Reisepreises;

ab 14. Tag
vor Reiseantritt   90% des Reisepreises.
6.4. Umbuchungen
Wünschen Sie nach Vertragsabschluss inner-
halb der gleichen Reiseart und innerhalb der
Gültigkeitsdauer des Katalogs eine Änderung
hinsichtlich des Reisetermins, des gebuchten
Objekts, der gebuchten Personen oder haben
Sie eventuell nachträglich Sonderwünsche, ver-
suchen wir, diese Bitte zu  erfüllen, falls uns Ihr
Umbuchungswunsch bis 50 Tage vor Anreise
vorliegt.
6.5. Andere oder spätere Umbuchungs-
wünsche können lediglich als Rücktritt mit
Neuanmeldung entgegengenommen werden
und sind nach Maßgabe der in Ziffer 5.3. und
5.4. geregelten Storno-Entgelte zu 
berechnen.
6.6. Ersatzpersonen
Bis zum Reisebeginn können Sie sich bei der
Durchführung der Reise durch Dritte ersetzen
lassen– bei Flugreisen nur bis 4 Wochen vor
Reisebeginn. Wir können dem Wechsel in der
Person des Reisenden widersprechen, wenn
der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen
nicht genügt oder seiner Teilnahme  gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen. Wir erheben für Mehrkosten
ein pauschales Umbuchungs-Entgelt von 50
Euro pro Person. Für diese  Kosten wie auch für
den gesamten Reisepreis haften Sie und Ihre
Ersatzperson als  Gesamtschuldner.

7. Nichtantritt der Reise und nicht in
Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende Leistungen ganz oder teil-
weise nicht in Anspruch bzw. geht uns 
eine entsprechende Mitteilung ab dem Tag der
erstgebuchten Leistung zu, ohne dass ein Fall
höherer Gewalt, der Unmöglichkeit oder der
mangelhaften Erfüllung vorliegt, behalten wir
unseren Anspruch auf den Reisepreis. Wir be-
zahlen an den Reisenden jedoch ersparte Auf-
wendungen zurück, sobald und soweit sie von
den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich er-
stattet worden sind.

8. Haftung

8.1. Sie sind für Ihre Fahrweise und Strek-
kenwahl selbst verantwortlich und haftbar,
auch dann, wenn Sie dem Reiseleiter folgen.
Sie übernehmen die zivil- und strafrechtliche
Verant wortung für alle von Ihnen eventuell ver -
ursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und
Folgeschäden) und sorgen selbst für ausrei-
chenden Versicherungsschutz. Der Reiseleiter
ist berechtigt bei erkennbarer Fahruntauglich-
keit und Unfähigkeit
dem Tour-Teilnehmer das Miet-Motorrad zu
entziehen. 
8.2. Unsere vertragliche Haftung für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschänkt, soweit ein
Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig von uns herbeigeführt worden
ist.
8.3. Für Schäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich
vermittelt werden und in der Reisebeschrei-
bung und Reisebestätigung ausdrücklich als
Fremdleistungen gekennzeichnet sind, haften
wir auch bei Teilnahme unserer Reiseleitung an
diesen Sonderveranstaltungen nicht für das
Verschulden des die Fremdleistung erbringen-
den Veranstalters.
8.4. Ein Schadenersatzanspruch gegen uns
ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen,
als aufgrund internationaler Übereinkommen
oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften, die auf die von einem Leis -
tungsträger zu erbringenden Leistungen
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen den Leistungsträger nur unter
bestimmten Voraussetzungen oder Beschrän-
kungen geltend gemacht werden kann oder
unter bestimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist.

9. Gewährleistungs-/
Mitwirkungspflicht

9.1. Bei eventuell auftretenden Leistungs-
störungen sind Sie verpflichtet, alles im
Rahmen Ihrer gesetzlichen Verpflichtung
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der
Störung beizutragen und eventuell entstehen-
den Schaden gering zu halten.
9.2. Wird eine Reiseleistung nicht oder nur
unvollständig erbracht, können Sie inner halb
angemessener Zeit Abhilfe verlangen. Ihre Be-
anstandungen müssen Sie unverzüglich der
zuständigen Reiseleitung oder unserem Lei-
stungsträger anzeigen. Diese sind beauftragt,
für Abhilfe zu sorgen, sofern das möglich ist
und nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert. Wir können auch durch Erbringung
einer gleichwertigen Ersatzleistung Abhilfe
schaffen.
Können Reiseleitung oder Leistungsträger
keine Abhilfe schaffen, müssen uns die Bean-
standungen unverzüglich, möglichst schrift-
lich (Telefax, Telegramm), mitgeteilt werden.
Sie erreichen uns montags bis donnerstags von
10.00-17.30 Uhr mittel europäischer Zeit unter
den auf Ihrer Reisebestätigung/Unterlagen ge-
nannten Telefon-, Telefaxnummern und
Adresse.
9.3. Auf Ihr Verlangen hat unsere zustän-
dige Reiseleitung eine Niederschrift über 
die einzelnen Beanstandungen anzufertigen.
Weitergehende Befugnisse, insbesondere zur
Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen,
haben die Reiseleiter bzw. der Leistungsträger
nicht.
9.4. Für die Dauer einer nicht vertragsgemä-
ßen Erbringung der Reiseleistung können Sie
eine entsprechende Herabsetzung des Reise-
preises verlangen (Minderung), sofern Sie es
nicht schuldhaft unterlassen  haben, den Man-
gel anzuzeigen.
9.5. Wird die Reise infolge eines Mangels er-
heblich beeinträchtigt und leisten wir  innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, kön-
nen Sie im Rahmen der gesetz lichen Bestim-
mungen den Reisevertrag kündigen – in Ihrem
eigenen Interesse und aus Beweissicherungs-
gründen möglichst schriftlich. Dasselbe gilt,
wenn Ihnen die Reise infolge eines Mangels aus
wichtigem, auch für uns erkennbarem Grund
nicht  zuzumuten ist. Der Bestimmung einer
Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht,
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von uns
verweigert oder wenn die sofortige  Kündigung
des Vertrages durch Ihr besonderes Interesse
gerechtfertigt wird. Sie schulden den Teil des

Reisepreises, der auf die in Anspruch genom-
menen Leistungen entfällt, sofern diese Lei-
stungen für Sie von Interesse waren.
9.6. Unbeschadet der Minderung oder Kün-
digung können Sie Schadenersatz wegen Nicht-
erfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel
der Reise beruht auf einem Umstand, den wir
nicht zu vertreten haben. 

10. Ausschluss von Ansprüchen und
Verjährung

10.1. Ansprüche wegen nichtvertragsge -
mäßer Erbringung der Reiseleistung müssen
Sie innerhalb eines Monats nach vertrag lich
vorgesehener Beendigung der Reise bei uns
geltend machen. Dies sollte aus Gründen der
Beweissicherung schriftlich erfolgen. Nach Ab-
lauf dieser Frist können Sie Ansprüche 
nur noch dann geltend machen, wenn Sie ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhin-
dert waren.
10.2. Ihre vertraglichen Ansprüche auf Ge -
währleistung oder Schadenersatz verjähren
nach einem Jahr (§651g Abs.2 i.V.m. §651 m.
Satz 2 BGB) beginnend mit dem Tag, an dem
die Reise nach dem Vertrag enden sollte.
Haben Sie solche Ansprüche geltend gemacht,
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt,
an dem wir Ihre Ansprüche schriftlich zurück-
weisen.

11. Pass-,Visa-, Gesundheits -
vorschriften

11.1. Wir werden Sie über Bestimmungen von
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften un-
terrichten. Reisenden, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft.
11.2. Über wichtige Änderungen der in der
Reiseausschreibung wiedergegebenen allge-
meinen Vorschriften werden wir Sie vor Antritt
der Reise informieren.
11.3. Wir haften nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung,
auch wenn Sie uns mit der Besorgung beauf-
tragt haben, es sei denn, wir haben die Verzö-
gerung zu vertreten.
11.4. Für die Einhaltung aller für die Durch-
führung der Reise wichtigen Vorschriften sind
Sie verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der
Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen,
gehen zu Ihren Lasten, es sei denn, wir hätten
Sie schuldhaft falsch oder nicht informiert.
Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder
von Ihnen nicht eingehalten oder ein Visum
durch Ihr Verschulden nicht rechtzeitig erteilt
werden und sind Sie deshalb an der Reise ver -
hindert, können wir von Ihnen die entsprechen-
den Reiserücktrittsgebühren verlangen.

12. Versicherungen

12.1. Mit der Buchung haben Sie die Möglich-
keit, ein Komplettschutz-Paket abzu-schlie-
ßen. Die enthalten Leistungen finden Sie auf
der Seite 64 genauer beschrieben.
12.2. Eine Reiserücktrittskosten-Versiche-
rung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen, je-
doch über das Komplettschutz-Paket zusätzlich
buchbar – ihr Abschluss wird unbedingt emp-
fohlen!
12.3. Bei Eintritt eines Versicherungsfalls ist
die zuständige Versicherungsgesellschaft un-
verzüglich zu benachrichtigen. Der Reiseveran-
stalter ist mit der Schadenregulierung nicht
befasst.

13. Gerichtsstand

Leistungs- und Erfüllungsort für Sie ist
Bergheim. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für
Per sonen, die keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland haben, und für Personen, die
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder ge -
wöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Bergheim.
Veranstalter: rm-reiseteam GmbH, 
Windmühlenstr. 47, D-50129 Bergheim, 
Telefon (02238) 9298-88, Fax (02238) 9298-90
Stand: 23. April 2010    
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